
 
 
 

Ordnung 

für die Eignungsprüfung 

der  Hochschule für Musik  

an der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

vom 27. Juli 2009 

erschienen im StAnz. S. 1524 

 

geändert mit Ordnungen vom 

21. Januar 2016 

(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 

Nr. 02/2016, S. 202) 

 

12. Dezember 2016 

(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 

Nr. 14/2016, S. 832) 

 

7. März 2017 

(Veröffentlichungsblatt der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, 

Nr. 04/2017, S. 65)  

 

Auf Grund des § 7 Abs. 2 Nr. 2 und des § 86 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 des Hochschulgesetzes vom 
21. Juli 2003 (GVBl. S. 167), zuletzt geändert durch das Universitätsmedizingesetz vom 10. Sep-
tember 2008 (GVBl. S. 205), BS 223-41, erlässt der Rat der Hochschule für Musik der Johannes 
Gutenberg-Universität im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend 
und Kultur folgende Eignungsprüfungsordnung. Sie wird hiermit bekannt gemacht. 
 

 

Inhaltsverzeichnis 
 

I. Allgemeines 
§ 1 Zweck der Eignungsprüfung, Geltungsbereich der Eignungsprüfungsordnung 
§ 2 Einschreibung ohne Zeugnis der Hochschulreife oder ohne entsprechendes  
         anderes Zeugnis 
§ 3 Antrag, Prüfungstermine 
 
 
 

II. Prüfung 
§ 4 Prüfungsausschüsse  
§ 5 Prüferinnen und Prüfer 
§ 6  Gliederung der Eignungsprüfung   
§ 7 Schriftliche Prüfung 

§ 8 Mündliche Prüfung 
§ 9 Künstlerisch-praktische Prüfung 
§ 10 Prüfungsablauf 
§ 11 Bewertung der Prüfungsleistungen 
§ 12 Gesamtergebnis 
§ 13  Niederschrift 



 
 
§ 14 Nachteilsausgleich 
§ 15  Täuschungshandlungen, Ausschluss von der Eignungsprüfung 
§ 16  Unterbrechung der Prüfung, Rücktritt, Leistungsverweigerung  
§ 17  Wiederholungsprüfungen 

 

III. Schlussbestimmungen 
§ 18 Widerspruch 
§ 19 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 20 In-Kraft-Treten 
 
 
 
 

Anhang: 
1. Geltungsbereich der Eignungsprüfungsordnung 
2.  Anforderungen in der Eignungsprüfung 
 

I. Allgemeines 

 

§ 1 

Zweck der Eignungsprüfung, Geltungsbereich der Eignungsprüfungsordnung 

(1) Durch das Bestehen der Eignungsprüfung werden die besonderen künstlerischen und musik-

theoretischen Fähigkeiten nachgewiesen, die neben den allgemeinen Zugangsvoraussetzungen 

für ein erfolgreiches Studium in den Studiengängen der Hochschule für Musik Mainz gemäß 

Anhang 1 erforderlich sind. Bewerberinnen und Bewerber, die weder ihre Hochschulzugangsbe-

rechtigung an einer deutschsprachigen Einrichtung noch einen Abschluss in einem deutsch-

sprachigen Studiengang erworben haben, müssen den Nachweis hinreichender deutscher 

Sprachkenntnisse erbringen. Die Modalitäten und Anforderungen dieses Nachweises sind in der 

jeweiligen Prüfungsordnung geregelt. 

(2) Die Bestimmung über die Vergabe von Studienplätzen bleibt unberührt. 

(3) Die Eignungsprüfung anderer Hochschulen wird nicht anerkannt. Bei Studienortwechsel 

muss eine Eignungsprüfung abgelegt werden. 
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§ 2 

Einschreibung ohne Zeugnis der Hochschulreife oder ohne entsprechendes anderes  

Zeugnis 

Der  qualifizierte Sekundarabschluss I (zum Beispiel Abschluss der Realschule) genügt für die 

Einschreibung in den Bachelorstudiengängen Kirchenmusik, Oper und Konzert, Orchesterin-

strumente, Klavier sowie Jazz und Populäre Musik, wenn die Bewerberin oder der Bewerber die 

Eignungsprüfung in dem gewählten instrumentalen Hauptfach bzw. im Hauptfach Gesang mit 

mindestens der der Punktzahl 13 bestanden hat und die Eignungsprüfung insgesamt bestanden 

wurde. 

 

§ 3 

Antrag, Prüfungstermine 

(1) Die Teilnahme an der Eignungsprüfung erfolgt auf Antrag. Der Antrag muss  

       zum Sommersemester jeweils bis zum 01. November, 

       zum Wintersemester jeweils bis zum 01. April 

bei der  Hochschule für Musik Mainz der Johannes Gutenberg-Universität eingegangen sein. 

Der Antrag muss einschließlich der ggf. erforderlichen Anerkennungsurkunde der Johannes Gu-

tenberg-Universität für ausländische Vorbildungsnachweise eingereicht werden; bei einer Be-

werbung zum Masterstudiengang genügt eine vorläufige Anerkennungsurkunde. Anträge ohne 

Anerkennungsurkunde bzw. vorläufige Anerkennungsurkunde werden nicht bearbeitet, es erfolgt 

keine Zulassung. 

(2) Neben dem Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung ist beim Studierendensekretariat 

oder nach Zuständigkeit bei der Abteilung Internationales der Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz ein Antrag auf Zulassung zum Studium in den gewählten Studiengang  gemäß den allge-

meinen Bestimmungen der Einschreibeordnung der Johannes Gutenberg-Universität Mainz zu 

stellen.  

(3) Da die Fristen für Bewerbungen gemäß Absatz 1 und 2 voneinander abweichen können, wird 

den Interessentinnen und Interessenten dringend geraten, sich rechtzeitig und umfassend im 

Studienbüro der Hochschule für Musik Mainz über die Bewerbungsmodalitäten zu informieren. 

Wird eine der Bewerbungsfristen schuldhaft versäumt oder liegen die Bewerbungsunterlagen zu 

den Terminen nicht vollständig vor, ist eine Zulassung zur Eignungsprüfung oder zum Studium 

nicht möglich. 

(4) Die Eignungsprüfung findet in der Regel zu festgelegten Terminen im Sommersemester und 

Wintersemester in der Hochschule für Musik Mainz statt; im Bedarfsfall können Auswahlvorträge 

auch außerhalb der festgelegten Zeiträume durchgeführt werden. Die Rektorin oder der Rektor 

lädt die Bewerberin oder den Bewerber schriftlich zu der Eignungsfeststellung unter Einhaltung 

einer Frist von zwei Wochen ein. Erscheint die Bewerberin oder der Bewerber zu dem Auswahl-

vortrag ohne genügende Entschuldigung nicht oder bricht sie oder er den der Eignungsprüfung 

ohne genügende Entschuldigung ab, so gilt sie oder er als nicht geeignet. Diese Rechtsfolge 

gibt die Rektorin oder der Rektor schriftlich bekannt. Bei genügender Entschuldigung wird die 
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Bewerberin oder der Bewerber zu einem neuen Termin geladen. 

 

§ 4 

Prüfungsausschüsse 

(1) Der Prüfungsausschuss achtet darauf, dass die Bestimmungen der Eignungsprüfungsord-

nung eingehalten werden und bestellt die Prüfenden. 

(2) Dem Prüfungsausschuss gehören mehrheitlich 4 Mitglieder aus der Gruppe der Hochschul-

lehrerinnen und Hochschullehrer, sowie je ein Mitglied aus der Gruppe der Studierenden, aus 

der Gruppe der akademischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und aus der Gruppe der nicht-

wissenschaftlichen Mitarbeiter innen und Mitarbeiter an. Die oder der Vorsitzende sowie deren 

oder dessen Stellvertreterin oder Stellvertreter müssen Hochschullehrerinnen oder Hochschul-

lehrer sein. Der Prüfungsausschuss entscheidet mit einfacher Stimmenmehrheit  der anwesen-

den Mitglieder; bei Stimmengleichheit gibt die Stimme der oder des Vorsitzenden den Aus-

schlag. Die Amtszeit des studentischen Mitglieds beträgt ein Jahr, die der übrigen Mitglieder drei 

Jahre. Die Wiederwahl eines Mitglieds ist möglich. Scheidet ein Mitglied vorzeitig aus, wird eine 

Nachfolgerin oder ein Nachfolger für die restliche Amtszeit gewählt. 

(3) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Prüfung beizuwohnen.  

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie 

nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die oder den Vorsitzenden zur Verschwiegen-

heit zu verpflichten. 

(5) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind der betroffenen Kandidatin oder 

dem betroffenen Kandidaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Der Bescheid ist mit einer 

Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(6) Die Anwesenheit dienstlich interessierter Personen ist mit Zustimmung der oder des Vorsit-

zenden des Prüfungsausschusses möglich. 

 

§ 5 

Prüferinnen und Prüfer 

Prüferinnen oder Prüfer sind Hochschullehrerinnen und Hochschullehrer, Habilitierte, wissen-

schaftliche und künstlerische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Aufgaben gemäß § 56 Abs. 1 

Satz 2 HochSchG, Lehrbeauftragte gemäß § 63 HochSchG sowie Lehrkräfte für besondere Auf-

gaben gemäß § 58 HochSchG. Professorinnen und Professoren im Ruhestand, Honorarprofes-

sorinnen und Honorarprofessoren sowie in der beruflichen Praxis erfahrene Personen gemäß § 

25 Abs. 4 Satz 2 HochSchG können durch Beschluss des Prüfungsausschusses der Hochschu-

le für Musik Mainz zu Prüferinnen oder Prüfern bestellt werden.  
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§ 6 

Gliederung der Eignungsprüfung 

(1) Im Rahmen der Eignungsprüfung für die Studiengänge der Hochschule für Musik sind schrift-

liche, mündliche und künstlerisch-praktische Prüfungsteile vorgesehen. 

(2) Im Rahmen der Eignungsprüfung für den Masterstudiengang Klangkunst-Komposition ist ein 

zweistufiges Eignungsfeststellungsverfahren vorgesehen, das eine Vorauswahl sowie ein Eig-

nungsgespräch umfasst. 

(3) Im Rahmen der Eignungsprüfung für den Bachelorstudiengang Elementare Musikpädagogik 

ist ein zweistufiges Eignungsfeststellungsverfahren vorgesehen. In der ersten Stufe wird aus-

schließlich die Eignung für das Hauptfach Elementare Musikpädagogik festgestellt, in der zwei-

ten Stufe wird die Eignung für das instrumentale bzw. vokale Hauptfach sowie die Nebenfächer 

festgestellt. Das Bestehen der ersten Stufe ist Voraussetzung für die Zulassung zur zweiten Stu-

fe. Die Eignungsprüfung gilt insgesamt als nicht bestanden, wenn eine der beiden Stufen nicht 

bestanden ist. Die Kommissionen für das Hauptfach Elementare Musikpädagogik in der ersten 

Stufe und für das jeweilige künstlerische Hauptfach (Vokal Klassik, Instrumental Klassik oder 

Instrumental Jazz und Populäre Musik) in der zweiten Stufe sind in Bezug auf ihre Mitglieder 

komplett getrennt. 

 

§ 7 

Schriftliche Prüfung 

(1) Die Anforderungen der schriftlichen Prüfung im Rahmen der Eignungsprüfung sind für jeden 

Studiengang in Anhang 2 geregelt. 

(2) Der schriftliche Prüfungsteil ist nicht öffentlich. 

 

§ 8 

Mündliche Prüfung 

(1) Die Anforderungen der mündlichen Prüfung im Rahmen der Eignungsprüfung sind für jeden 

Studiengang in Anhang 2 geregelt. 

(2) Der mündliche Prüfungsteil ist nicht öffentlich. 

 

§ 9 

Künstlerisch-praktische Prüfung 

(1) Die Anforderungen der künstlerisch-praktischen Prüfung sind für jeden Studiengang in An-

hang 2 geregelt. 

(2) Die künstlerisch-praktische Prüfung erstreckt sich auf die Haupt- und Nebenfächer. Folgende 

Fachkombinationen sind für die einzelnen Studiengänge vorgesehen:  
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Bachelorstudiengang  Künstlerisch-praktische Prüfung im 

Hauptfach 

Künstlerisch-praktische Prüfung im Nebenfach   

Lehramtsbezogener  

Bachelorstudiengang Musik 

(Schulmusik)  

I 

II 

 

 

 

III 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

Klavier oder 

Gesang oder 

 

 

 

Orgel, Gitarre oder 

Schlagzeug oder 

Melodieinstrument 

(Violine, Viola, Violon-

cello, Kontrabass, Flöte 

(Blockflöte, Querflöte), 

Oboe, Klarinette, Sa-

xophon, Fagott, Trom-

pete, Horn, Posaune) 

oder 

Instrumente des Jazz 

und der Populären 

Musik (Klavier, Gitarre, 

Schlagzeug, Percussi-

on, Violine, Kontrabass, 

E-Bass, Flöte (Querflö-

te), Saxophon, Klarinet-

te, Trompete, Posaune) 

nach Maßgabe des 

Lehrangebots oder 

Gesang des Jazz und 

der Populären Musik 

I 

II 

 

 

 

III 

 

IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 

Gesang und Schulpraktisches Klavierspiel 

Schulpraktisches Klavierspiel und ein Melo-

dieinstrument (auch Instrumente des Jazz 

und der Populären Musik nach Maßgabe 

des Lehrangebots) 

Gesang und Schulpraktisches Klavierspiel 

 

Gesang und Schulpraktisches Klavierspiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gesang (auch Gesang des Jazz und der 

Populären Musik) und Schulpraktisches 

Klavierspiel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schulpraktisches Klavierspiel und ein Melo-

dieinstrument (auch Instrumente des Jazz 

und der Populären Musik nach Maßgabe 

des Lehrangebots) 

Kirchenmusik  Orgel / Liturgisches Orgelspiel und Ge-

meindebegleitung 

Klavier und Gesang 

 

Oper und Konzert Gesang Klavier 

Orchesterinstrumente alle Orchesterinstrumente  Klavier 

Klavier Klavier Instrumentales Nebenfach gemäß dem Angebot 

der Hochschule 

Jazz und Populäre Musik I 

 

 

Melodieinstrument 

 

 

I 

 

 

Harmonieinstrument (Klavier oder 

Gitarre) 

 

Bewerber, die Klavier weder als Haupt- 

noch als Nebenfach benannt haben, 

müssen im Rahmen der Eignungsprü-

fung elementare Klavierkenntnisse als 

grundsätzliche Befähigung für das Fach 

Klavierpraxis nachweisen. 

a) Hauptfach Saxophon 

-Alle Saxophon-Bewerber/-innen müs-
sen im Rahmen der Eignungsprüfung 
ein Stück auf der Flöte und der Klarinet-
te vortragen.  
Sollte die Bewerberin oder der Bewer-
ber ihre/seine Fertigkeiten auf diesen 
Instrumenten überzeugend präsentie-
ren, so hat er/sie die Möglichkeit, sich 
für jegliches weitere jazztypische In-
strument oder Flöte oder Klarinette im 



Eignungsprüfungsordnung  Seite 7 
 
 
 

Nebenfach zu bewerben. 
Sollte die Bewerberin oder der Bewer-
ber ihre/seine Fertigkeiten auf diesen 
Instrumenten nicht überzeugend prä-
sentieren, so muss der in der Prüfungs-
ordnung definierte Nebenfachunterricht 
für mindestens drei Semester dafür 
verwendet werden  

b) Hauptfach Kontrabass 

-Alle Kontrabass Bewerber/-innen 
müssen im Rahmen der Eignungsprü-
fung ein Stück auf dem E-Bass vortra-
gen. 
-Sollte die Bewerberin oder der Bewer-
ber ihre/seine Fertigkeiten auf diesem 
Instrument überzeugend präsentieren, 
so hat er/sie die Möglichkeit sich für 
jegliches weitere jazztypische Instru-
ment oder E-Bass zu im Nebenfach zu 
bewerben. 
-Sollte die Bewerberin oder der Bewer-
ber ihre/seine Fertigkeiten auf diesem 
Instrument nicht überzeugend präsen-
tieren, so muss der in der Prüfungsord-
nung definierte Nebenfachunterricht für 
mindestens drei Semester dafür ver-
wendet werden 

c) Hauptfach E-Bass 

Alle E-Bass Bewerber/-innen müssen 
im Rahmen der Eignungsprüfung ein 
Stück auf dem Kontrabass vortragen.  
-Sollte die Bewerberin oder der Bewer-
ber ihre/seine Fertigkeiten auf diesem 
Instrument überzeugend präsentieren, 
so hat er/sie die Möglichkeit, sich für 
jegliches weitere jazztypische Instru-
ment oder Kontrabass im Nebenfach zu 
bewerben. 
-Sollte die Bewerberin oder der Bewer-
ber ihre/seine Fertigkeiten auf diesem 
Instrument nicht überzeugend präsen-
tieren, so muss der in der Prüfungsord-
nung definierte Nebenfachunterricht für 
mindestens drei Semester dafür ver-
wendet werden.  

II Gesang 

 

 

 

II 

 

 

Harmonieinstrument (Klavier oder 

Gitarre) oder Melodieinstrument oder 

Schlagzeug / Percussion 

 

III Harmonieinstrument (Klavier 

oder Gitarre) 

III Harmonieinstrument (Klavier oder 

Gitarre, nicht jedoch das gewählte 

Hauptfach) oder Melodieinstrument 

oder Schlagzeug / Percussion oder 

Gesang 

IV Schlagzeug/ 

Percussion 

IV Harmonieinstrument (Klavier oder 

Gitarre) oder Melodieinstrument oder 

Gesang 

 

Elementare Musikpädagogik Stufe 1 Elementare Musikpädagogik   

Stufe 2, 

I 

 

Gesang Klassik oder 

Stufe 2, 

I 

 

Klavier oder Gitarre (Klassik) 

II Instrument Klassik (Klavier, 

Gitarre, Blockflöte oder Or-

chesterinstrument) oder 

II bei Hauptfach Klavier oder Gitarre: freie 

Wahl des instrumentalen Nebenfachs 

im Bereich Klassik;  

bei Hauptfach Orchesterinstrument oder 
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Blockflöte: Nebenfach Klavier oder 

Gitarre (Klassik) 

III Instrument Jazz und Populäre 

Musik (Klavier, Gitarre, 

Trompete, Posaune, Saxo-

phon, Bass oder Schlagzeug) 

III bei Hauptfach Klavier oder Gitarre freie 

Wahl des instrumentalen Nebenfachs 

im Bereich Jazz und Populäre Musik;  

bei allen anderen Hauptfächern: Neben-

fach Klavier oder Gitarre (Jazz und 

Populäre Musik) 

     

Masterstudiengang  Künstlerisch-praktische Prüfung im 

Hauptfach 

Künstlerisch-praktische Prüfung im Nebenfach 

Kirchenmusik  Orgelliteratur/ Orgelimprovisation 

Ensembleleitung/ Dirigieren 

Gesang 

Orgelliteraturspiel Orgelliteraturspiel - 

Orgelimprovisation Orgelimprovisation Orgelliteraturspiel 

Voice Gesang - 

Liedbegleitung/ Korrepetition Liedbegleitung/ Korrepetition - 

Orchesterinstrumente alle Orchesterinstrumente  - 

Klavier Klavier - 

Jazz und Populäre Musik I 

II 

III 

Instrumentales Hauptfach oder 

Jazz-Gesang oder 

Komposition/ Arrangement 

- 

Klangkunst-Komposition Eignungsgespräch im Fach Klangkunst-

Komposition 

- 

Musiktheorie Mündlich-praktische Prüfung in Musik-
theorie (Satzlehre, Hörschulung und 
Analyse) 

- 

 
 

 
 

(3) Die künstlerisch-praktische Prüfung ist öffentlich für Angehörige der Hochschule für Mu-
sik Mainz. Bewerberinnen und Bewerber, die sich zur Teilnahme bei der Eignungsprüfung 
angemeldet haben, können nicht an künstlerisch-praktischen Prüfungen zuhören.  
 
(4) Auf Antrag der Bewerberin oder des Bewerbers kann die Gleichstellungsbeauftragte der Jo-

hannes Gutenberg-Universität Mainz oder die Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule für 

Musik Mainz der künstlerisch-praktischen Prüfung beizuwohnen. 

 

§ 10  

Prüfungsablauf 

(1) Die Prüfungsleistung im Rahmen der Eignungsprüfung für den Masterstudiengang Klang-

kunst-Komposition der Hochschule für Musik Mainz wird in der Regel an einem Prüfungstag er-

bracht. Abweichungen werden den Bewerberinnen und Bewerbern durch die Hochschule für 

Musik Mainz mitgeteilt.  

(2) Die Prüfungsleistungen im Rahmen der Eignungsprüfung für alle anderen Studiengänge der 

Hochschule für Musik Mainz wird in der Regel an mehreren Prüfungstagen erbracht. Abwei-

chungen werden den Bewerberinnen und Bewerbern durch die Hochschule für Musik Mainz mit-

geteilt. Die Reihenfolge der Prüfungsleistungen wird durch die Hochschule für Musik Mainz fest-
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gelegt. 

§ 11 

Bewertung der Prüfungsleistungen 

(1)   Die einzelnen Prüfungsleistungen sind wie folgt zu bewerten: 

Punkte     

16, 15, 14, 13  = sehr gut  = eine hervorragende Leistung, 

12, 11, 10, 9  = gut  = eine Leistung, die erheblich über den 

durchschnittlichen Anforderungen liegt, 

8, 7, 6, 5  = befriedigend  = eine Leistung, die durchschnittlichen 

Anforderungen entspricht, 

4, 3, 2, 1  = ausreichend  = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel 

noch den Anforderungen genügt, 

0  = nicht 

ausreichend 

 = eine Leistung, die wegen erheblicher 

Mängel den Anforderungen nicht mehr 

genügt. 

 
(2) Beurteilungskriterien sind insbesondere musikalisches Gehör und Gestaltungsvermögen 

sowie die Beherrschung instrumentaler bzw. gesanglicher Techniken. 

(3) Beurteilungskriterien für die Bewertung des Eignungsgesprächs im Rahmen der Eignungs-

feststellungsprüfung für den Masterstudiengang Klangkunst – Komposition sind die Tiefe und 

Kreativität des künstlerischen Reflexionsprozesses sowie die Eigenständigkeit der präsentierten 

Projektvorhaben. 

(4) Gesonderte Beurteilungskriterien im Rahmen der Eignungsfeststellungsprüfung für den Ba-

chelorstudiengang Elementare Musikpädagogik (B. Mus. EMP) sind beispielsweise der Einsatz 

von Körperspannung, Bewegungsphantasie, Bewegungskoordination, Bewegungsfluss, Flexibili-

tät in den Bewegungsqualitäten, ausdrucksstarke Körpersprache, flexibler Stimmeinsatz, gut 

artikulierte Stimme und Sprache sowie intonationssicheres Singen. 

§ 12 

Gesamtergebnis 

(1) Die einzelnen künstlerisch-praktischen Prüfungsleistungen werden jeweils von mindestens 

zwei von der Vorsitzenden oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses dazu bestimmten 

Lehrenden, von denen eine oder einer Vertreterin oder Vertreter des betreffenden Prüfungsge-

bietes sein muss, beurteilt und gemäß § 11 Abs. 1 mit einer Punktzahl benotet. Die schriftlichen 

Prüfungsleistungen werden von einer oder einem von der Vorsitzenden oder vom Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses dazu bestimmten Lehrenden beurteilt und gemäß § 11 Abs. 1 mit 

einer Punktzahl benotet. 

(2) Die Punkte für jede Prüfungsleistung wird nach dem rechnerischen Mittel der Noten auf eine 

Stelle nach dem Komma festgesetzt; es wird nicht gerundet.  
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(3) Für die Leistungen in der schriftlichen und der mündlichen Hörschulungsprüfung ist zusam-

men eine Punktzahl festzusetzen. Aus dem arithmetischen Mittel dieser Punktzahl sowie der 

Punktzahl aus der Prüfung in allgemeiner Musiklehre und Satzlehre errechnet sich die Gesamt-

punktzahl im Fach Musiktheorie. 

(4) Falls sich die Prüfung auf das Spiel mehrerer Instrumente erstreckt, ist für die Leistungen im 

Spiel jedes Instruments eine eigene Punktzahl festzusetzen. 

(5) Die Prüfungsleistung im Eignungsgespräch wird von der Prüferin oder dem Prüfer und der 

Beisitzerin oder dem Beisitzer beurteilt und gemäß § 11 Abs. 1 mit einer Punktzahl benotet. 

(6) Die Prüfung ist nicht bestanden, wenn eine Prüfungsleistung mit einer Punktzahl von 0 Punk-

ten bewertet wurde. 

(7) Das Gesamtergebnis der Eignungsprüfung errechnet sich aus der Punktzahl für das künstle-

rische Hauptfach, der Gesamtpunktzahl im Fach Musiktheorie gemäß Abs. 3 sowie aus der 

Punktzahl für das künstlerische Nebenfach. Die Punktzahl für das künstlerische Hauptfach geht 

mit 70 %, die Gesamtpunktzahl im Fach Musiktheorie mit 20 % und die Punktzahl für das künst-

lerische Nebenfach mit 10 % in das Gesamtergebnis ein. 

(8) Das Gesamtergebnis der Eignungsprüfung im Studiengang B. Mus. EMP errechnet sich ab-

weichend von § 12 Abs. 7 wie folgt: In der ersten Stufe (EMP) wird eine Gesamtpunktzahl ver-

geben; diese beinhaltet die einzelnen Prüfungsleistungen gemäß Anhang 2 Ziff. 7 Abs. 1. Die 

Gesamtpunktzahl der zweiten Stufe errechnet sich aus der Punktzahl für das vokale bzw. in-

strumentale Hauptfach, der Gesamtpunktzahl im Fach Musiktheorie gemäß Abs. 3 sowie aus 

der Punktzahl für das künstlerische Nebenfach. Die Punktzahl für das vokale bzw. instrumentale 

Hauptfach geht mit 70 %, die Gesamtpunktzahl im Fach Musiktheorie mit 20 % und die Punkt-

zahl für das künstlerische Nebenfach mit 10 % in die Gesamtpunktzahl der zweiten Stufe ein. 

Das Bestehen jeder einzelnen Stufe gemäß Abs. 6 vorausgesetzt, errechnet sich das Gesamt-

ergebnis der Eignungsprüfung aus dem arithmetischen Mittel der in den beiden Stufen erreich-

ten Gesamtpunktzahlen. 

(9) Das Gesamtergebnis der Eignungsprüfung im Studiengang B. Ed. errechnet sich abwei-

chend von § 12 Abs. 7 aus der Punktzahl für das künstlerische Hauptfach, der Gesamtpunktzahl 

im Fach Musiktheorie gemäß Abs. 3, der Punktzahl aus der Gruppenlehrprobe, der Punktzahl 

aus der Prüfung im Fach Schulpraktisches Klavierspiel sowie aus der Punktzahl für das künstle-

rische Nebenfach. Die Punktzahl für das künstlerische Hauptfach geht mit 30 %, die Gesamt-

punktzahl im Fach Musiktheorie mit 20 %, die Punktzahl für die Gruppenlehrprobe mit 20 %, die 

Punktzahl für die Prüfung im Fach Schulpraktisches Klavierspiel mit 20 % und die Punktzahl für 

das künstlerische Nebenfach mit 10 % in das Gesamtergebnis ein. 

(10) Die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses hat der Bewerberin oder dem Bewer-

ber das Ergebnis der Eignungsprüfung schriftlich mitzuteilen. 
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§ 13 

Niederschrift 

Über den Verlauf der Eignungsprüfung ist eine Niederschrift zu fertigen. In diese sind aufzu-

nehmen: 

1. die Namen der Prüfenden sowie der Beisitzerin oder des Beisitzers; 

2. die Namen der Bewerberinnen oder Bewerber, 

3. die jeweiligen Prüfungsgebiete bzw. Gegenstand und Ergebnis des Eignungsgesprächs, 

4. Beginn und Ende der Prüfung in den einzelnen Prüfungsgebieten, 

5.  die Punkte für die einzelnen Prüfungsleistungen bzw. die Entscheidung über das  

            Bestehen des Eignungsgesprächs sowie 

6.  besondere Vorkommnisse. 

Die Niederschrift ist von allen Prüferinnen und Prüfern nach § 5 zu unterzeichnen. 

§14 

Nachteilsausgleich  

Die besonderen Belange behinderter Bewerberinnen und Bewerber zur Wahrung ihrer 

Chancengleichheit werden berücksichtigt. Macht eine Bewerberin oder ein Bewerber  glaub-

haft, dass sie oder er wegen länger andauernder oder ständiger körperlicher Behinderung 

nicht in der Lage ist, die Eignungsprüfung ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form 

abzulegen, gestattet die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses, die Eignungsprü-

fung innerhalb einer verlängerten Bearbeitungszeit oder in gleichwertiger Form zu erbringen. 

Dazu kann die Vorlage eines ärztlichen Attestes verlangt werden. Auf Antrag der Bewerberin 

oder des Bewerbers kann der oder die Schwerbehindertenbeauftragte der Johannes Guten-

berg-Universität Mainz gehört werden. 

 

§ 15 

Täuschungshandlungen, Ausschluss von der Eignungsprüfung 

Versucht die Bewerberin oder der Bewerber, das Ergebnis einer Prüfungsleistung durch Täu-

schung zu beeinflussen, so kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die betref-

fende Prüfungsleistung mit "nicht ausreichend" (0 Punkte) bewerten; in schweren Fällen kann 

die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Bewerberin oder den Bewerber von der 

weiteren Teilnahme an der Eignungsprüfung ausschließen. Hierauf ist die Bewerberin oder der 

Bewerber vor Beginn der Eignungsprüfung hinzuweisen. 
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§ 16 

Unterbrechung der Prüfung, 

Rücktritt, Leistungsverweigerung 

(1) Ist die Bewerberin oder der Bewerber durch Krankheit oder sonstige von ihr oder ihm nicht zu 

vertretende Umstände an der Ablegung der Prüfung, eines Prüfungsteils oder an der Erbringung 

einer einzelnen Prüfungsleistung gehindert, so hat sie oder er dies der oder dem Vorsitzenden 

des Prüfungsausschusses unverzüglich in geeigneter Weise anzuzeigen und nachzuweisen; in 

Krankheitsfällen kann die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses die Vorlage eines 

ärztlichen Attestes verlangen. 

(2) Unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 entscheidet die oder der Vorsitzende des Prü-

fungsausschusses, ob eine von der Bewerberin oder dem Bewerber nicht zu vertretende Ver-

hinderung und damit eine zulässige Unterbrechung der Prüfung vorliegt. Wird die Unterbrechung 

als zulässig anerkannt, hat die Bewerberin oder der Bewerber die Prüfung an einem von der 

oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu bestimmenden Termin fortzusetzen; an-

dernfalls gilt die begonnene Prüfung als nicht bestanden. 

(3) Der Rücktritt einer Bewerberin oder eines Bewerbers von der Prüfung ist nur in begründeten 

Ausnahmefällen mit Genehmigung der oder des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zuläs-

sig. Tritt die Bewerberin oder der Bewerber ohne eine solche Genehmigung von der Prüfung 

zurück, so gilt die Prüfung als nicht bestanden. Bei genehmigtem Rücktritt gilt die betreffende 

Prüfung als nicht begonnen. 

(4) Verweigert die Bewerberin oder der Bewerber eine einzelne Prüfungsleistung, so wird die 

verweigerte Prüfungsleistung mit "nicht ausreichend" (0 Punkte) bewertet. Diese Feststellung 

trifft die oder der Vorsitzende des Prüfungsausschusses. 

 

§ 17 

Wiederholungsprüfungen 

(1) Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber die Eignungsprüfung nicht bestanden oder ist die 

Bewerberin oder der Bewerber nach § 15 Satz 1 Halbsatz 2 von der weiteren Teilnahme an der 

Eignungsprüfung ausgeschlossen worden, so kann sie oder er diese Prüfung einmal wiederho-

len; in begründeten Ausnahmefällen ist eine zweite Wiederholung dieser Prüfung zulässig. 

 

(2) Hat eine Bewerberin oder ein Bewerber die Eignungsprüfung bestanden, so kann sie oder er 

diese Prüfung einmal wiederholen, in begründeten Ausnahmefällen ist eine zweite Wiederholung 

dieser Prüfung zulässig. 

(3) Im Rahmen der Eignungsprüfung erbrachte Leistungen werden bei der Wiederholungsprü-

fung nicht angerechnet. 

(4) Die Eignungsprüfung verliert ihre Gültigkeit, wenn eine Einschreibung in einen Studiengang 

der Musik nicht innerhalb der beiden auf den Prüfungstermin folgenden Semester erfolgt. Die 

Gültigkeit verlängert sich jeweils um die Zeit eines nach dem Prüfungszeitpunkt erfolgten Wehr-

dienstes, Zivildienstes, freiwilligen sozialen Jahres oder einer Schwangerschaft. Eignungsprü-
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fungen, die vor dem Sommersemester 2017 abgelegt wurden, sind nur für das Sommersemes-

ter 2017 gültig. 

 

§ 18 

Widerspruch 

Gegen Prüfungsentscheidungen kann schriftlich innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

der Prüfungsentscheidung bei der oder dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses Wider-

spruch eingelegt werden. Über den Widerspruch entscheidet der Prüfungsausschuss. 

 

§ 19 

Einsicht in die Prüfungsakten 

Die Bewerberin oder der Bewerber kann zwei Wochen nach Abschluss der Prüfung während 

des folgenden Jahres Einsicht in ihre oder seine Prüfungsakten nehmen. 

 

§ 20 

In-Kraft-Treten 

(1) Diese Ordnung tritt am Tage nach der Veröffentlichung im Staatsanzeiger in Kraft. Gleichzei-

tig tritt die Ordnung für die Eignungsprüfung des Fachbereichs 25 -Musik- der Johannes Guten-

berg- Universität vom 14. März 2005 (StAnz. S. 740) außer Kraft. 

(2) Für Studierende der Bachelorstudiengänge Kirchenmusik, Gesang und der Masterstudien-

gänge Kirchenmusik, Orgelimprovisation, Orgelliteraturspiel gilt die neue Eignungsprüfungsord-

nung jeweils ab dem Semester in dem der Studienbetrieb in den zuvor genannten Studiengän-

gen aufgenommen wird. Sodann tritt die alte Eignungsprüfungsordnung vom 14. März 2005 für 

Studierende der Fächer Diplom-Gesang, Diplom-Musiklehrer/in Gesang, Diplom-Kirchenmusik 

B-Examen und Diplom-Kirchenmusik A-Examen außer Kraft. 

 

Mainz, den 27. Juli 2009 

Der Rektor  

der Hochschule für Musik 

der Johannes Gutenberg-Universität Mainz 

Univ.-Prof. Dr. Jürgen B l u m e 
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Anhang 1 

- Geltungsbereich der Eignungsprüfungsordnung -  

 

Die Eignungsprüfungsordnung regelt die Eignungsprüfung für folgende Studiengänge: 

1. Lehramtsbezogener Bachelorstudiengang Musik für das Ziel Lehramt an Gymnasien 

(Schulmusik) 

2. Bachelorstudiengang Kirchenmusik  

3. Bachelorstudiengang Oper und Konzert 

4. Bachelorstudiengang Orchesterinstrumente 

5. Bachelorstudiengang Klavier  

6. Bachelorstudiengang Jazz und Populäre Musik 

7. Bachelorstudiengang Elementare Musikpädagogik 

8. Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien (Schulmusik) 

9. Masterstudiengang Kirchenmusik  

10. Masterstudiengang Orgelliteraturspiel 

11. Masterstudiengang Orgelimprovisation 

12. Masterstudiengang Voice 

13. Masterstudiengang Liedbegleitung / Korrepetition 

14. Masterstudiengang Orchesterinstrumente 

15. Masterstudiengang Klavier 

16. Masterstudiengang Jazz und Populäre Musik 

17. Masterstudiengang Musiktheorie  

18. Masterstudiengang Klangkunst-Komposition 
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Anhang 2 

  - Anforderungen in der Eignungsprüfung für die einzelnen Studiengänge - 

 

1.  Lehramtsbezogener Bachelorstudiengang Musik (Schulmusik) 

Alle Prüfungsteile sind auf die Anforderungen des Level A auszurichten. 

aa) Prüfung im instrumentalen Hauptfach 

Vortrag dreier Werke aus verschiedenen Stilepochen sowie Vom-Blatt-Spiel eines leichten 

bis mittelschweren unbekannten Werks: Eines der Werke kann durch eine freie Darbie-

tung aus dem klassischen Bereich oder dem Jazz-, Rock- oder Pop-Bereich (Liedbeglei-

tung, Improvisation o.ä.) ersetzt werden. Prüfungsdauer: ca. 15 Minuten. 

ab) Prüfung im Hauptfach Gesang 
Auswendiger Vortrag dreier Werke aus verschiedenen Stilepochen sowie  Vom-Blatt-
Singen eines leichten bis mittelschweren unbekannten Werks: Eines der Werke kann 
durch eine freie Darbietung aus dem klassischen Bereich oder dem Jazz-, Rock- oder 
Pop-Bereich (Liedbegleitung, Improvisation o.ä.) ersetzt werden.  
Zusätzlich ist der auswendige Vortrag eines Textes gefordert. Prüfungsdauer: ca. 15 Mi-
nuten. 

ac) Prüfung im instrumentalen Hauptfach im Bereich Jazz und populäre Musik 
Vortrag dreier Werke unterschiedlicher Stilistik (z.B. Swing, Latin, Pop, Ballade, etc.) so-
wie Vom-Blatt-Spiel eines leichten bis mittelschweren unbekannten Werks. Zwei der drei 
Werke sind mit improvisatorischen Anteilen vorzustellen. Der dritte Titel kann eine Solot-
ranskription oder ein vollständig ausnotiertes Stück z.B. aus dem Bereich der Klassik sein. 
Prüfungsdauer: ca. 15 Minuten.  
 

ad) Prüfung im Hauptfach Gesang im Bereich Jazz und Populäre Musik 
Auswendiger Vortrag dreier Werke unterschiedlicher Stilistik (z. B. Swing, Latin, Pop, Bal-
lade etc.) sowie Vom-Blatt-Singen eines leichten bis mittelschweren unbekannten Werks. 
Eines der Werke sollte improvisatorische Anteile enthalten, einer der Titel kann eine Solo-
transkription oder ein vollständig ausnotiertes Stück sein, eines der Werke ist unverstärkt 
zu singen. Zusätzlich ist der Vortrag eines vorbereiteten Textes gefordert. Prüfungsdauer 
ca. 15 Min. 

 b) a) Auswendiger künstlerischer Vortrag von Liedern unterschiedlicher Stilistik. Die Lieder 
sind selbst zu singen. 

b) Improvisation bzw. Begleitpatternspiel. 

c) Übungen zu Melodiegedächtnis (und Harmonisation). 

d) Blattspielstück (für Bewerber ohne Hauptfach klassisches Klavier). 
Prüfungsdauer ca. 10 Minuten. 

c) Prüfung im Nebenfach Gesang und Sprecherziehung 

Auswendiger Vortrag zweier Kunstlieder oder eines Kunstlieds und einer Arie oder eines 
Kunstlieds und eines Songs zum Nachweis einer gesunden Singstimme; Vortrag eines 
Textes. Prüfungsdauer: ca. 10 Minuten. 

d) Prüfung im instrumentalen Nebenfach (nur bei HF Gesang) 

Vortrag zweier einfacher Werke aus verschiedenen Stilepochen 

Prüfungsdauer: ca. 15 Minuten. 

e) Prüfung im instrumentalen Nebenfach Jazz und Populäre Musik 

Vorspiel zweier einfacher Werke aus dem Bereich Jazz und Populäre Musik. Improvisato-

rische Anteile sind erwünscht aber nicht verpflichtend. Vom-Blatt-Spiel eines leichten Stü-
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ckes. 

Prüfungsdauer ca. 15 Minuten. 

f) Prüfung im Nebenfach Gesang Jazz und Populäre Musik und Sprecherziehung 

Auswendiger Vortrag zweier Werke aus dem Bereich Jazz und Populäre Musik. Vortrag 

eines vorbereiteten Sprechtextes. 

Prüfungsdauer ca. 15 Minuten. 

g) Prüfung der Anleitung einer vokalen und/ oder einer instrumentalen Musiziergruppe Ein-

studierung nach Wahl: Ein vorbereiteter Kanon oder eine unmittelbar vorher ausgegebene 

offene Aufgabenstellung (z. B. klangliche Umsetzung eines Lautgedichts, einer musikali-

schen Grafik oder eines Rhythmus'). Prüfungsdauer: ca. 10 Minuten. 

h) Prüfung im Fach Hörschulung: Musikdiktat (ein- und zweistimmige tonale und freitonale 

Musikdiktate sowie Rhythmusbeispiele). Prüfungsdauer: 1 Stunde; mündliche Prüfung 

(Erkennen und Singen von Intervallen und Akkorden, Vom-Blatt-Klopfen eines mittel-

schweren Rhythmus', Nachspielen oder Nachsingen und Ergänzen von vorgespielten Me-

lodiephrasen, Vom-Blatt-singen einer mittelschweren Chorstimme). Prüfungsdauer: ca. 10 

Minuten. 

Bei Wahl des Hauptfachs im Bereich Jazz und Populäre Musik wird ein Teil der Aufgaben 

durch jazzspezifische Aufgaben ersetzt (Musikdiktat, Swingrhythmik bzw. einfache Jazz-

akkorde 

i) Schriftliche Prüfung in allgemeiner Musiklehre und Satzlehre: Tonsatzaufgaben und Fra-

gen zur allgemeinen Musiklehre (Erläutern musikalischer Fachbegriffe und Formen, Aus-

setzen eines mittelschweren Generalbasses, mehrstimmiger Satz zu einer gegebenen 

Melodie Fragen zur Musikgeschichte). 

Prüfungsdauer ca. 45 Minuten. 

Bei Wahl des Hauptfachs im Bereich Jazz und Populäre Musik wird ein Teil der Aufgaben 

durch jazzspezifische Aufgaben ersetzt (Akkordsymbole, Skalen, Stufen). 

 

 

2.  Bachelorstudiengang Kirchenmusik 

 

a) Prüfung im Hauptfach Orgel 

Vortrag 4-stimmiger Begleitsätze mit Intonationen zu Kirchenliedern (mit Pedal) nach 1-

stimmiger Vorlage (unvorbereitet) eigene vorbereitete Improvisationsbeiträge können gerne vor-

gestellt wer-den; Vortrag von drei studierten Orgelkompositionen mittlerer Schwierigkeit aus ver-

schiedenen Epochen, davon eine von J.S. Bach; Vom-Blatt-Spiel Prüfungsdauer: ca. 15 Minuten 

b) Prüfung im Nebenfach Klavier 

Vortrag von zwei Werken verschiedener Epochen. Prüfungsdauer: ca. 10 Minuten 

c) Prüfung im Nebenfach Gesang  

Auswendiger Vortrag zweier Kunstlieder oder eines Kunstliedes und eines Kirchenlieds. Prü-

fungsdauer: ca. 10 Minuten 
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d)  Prüfung im Fach Hörschulung 

Musikdiktat (ein- und zweistimmige tonale und freitonale Musikdiktate sowie Rhythmusbeispiele), 

Prüfungsdauer 1 Stunde; mündliche Prüfung (Erkennen und Singen von Intervallen und Akkor-

den, Vom-Blatt-Klopfen eines mittelschweren Rhythmus, Nachspielen oder Nachsingen und Er-

gänzen von vorgespielten Melodiephrasen, Vom-Blatt-Singen einer mittelschweren Chorstim-

me). Prüfungsdauer: ca. 10 Minuten. 

e)  Schriftliche Prüfung in allgemeiner Musiklehre und Satzlehre 

Tonsatzaufgaben und Fragen zur Allgemeinen Musiklehre (Erläutern musikalischer Fachbegriffe 

und Formen, Aussetzen eines mittelschweren Generalbasses, mehrstimmiger Satz zu einer ge-

gebenen Melodie, Fragen zur Musikgeschichte). Prüfungsdauer: ca. 45 Minuten. 

 

3.  Bachelorstudiengang Oper und Konzert 

 

a) Prüfung im Hauptfach: Auswendiger Vortrag von mindestens zwei Kunstliedern und zwei 

Arien (Oper und Oratorium) verschiedener Epochen, Vom-Blatt-Singen eines Kunstliedes. Prü-

fungsdauer: ca. 10 Minuten 

b) Prüfung im Nebenfach Klavier: Vortrag von zwei leichteren Werken aus verschiedenen Epo-

chen. Prüfungsdauer: ca. 10 Minuten 

c) Prüfung im Fach Hörschulung: Musikdiktat (ein- und zweistimmige tonale und freitonale Mu-

sikdiktate sowie Rhythmusbeispiele). Prüfungsdauer: 1 Stunde; mündliche Prüfung (Erkennen 

und Singen von Intervallen und Akkorden, Vom-Blatt-Klopfen eines mittelschweren Rhythmus, 

Nachspielen oder Nachsingen und Ergänzen von vorgespielten Melodiephrasen, Vom-Blatt-

Singen einer mittelschweren Chorstimme). Prüfungsdauer: ca. 10 Minuten.   

d) Schriftliche Prüfung in allgemeiner Musiklehre und Satzlehre: Tonsatzaufgaben und Fragen 

zur Allgemeinen Musiklehre (Erläutern musikalischer Fachbegriffe und Formen, Aussetzen eines 

leichten Generalbasses, mehrstimmiger Satz zu einer gegebenen Melodie, Fragen zur Musikge-

schichte). Prüfungsdauer: ca. 45 Minuten. 

 

4.  Bachelorstudiengang Orchesterinstrumente 

 

a)  Die Prüfungsdauer im Hauptfach beträgt jeweils ca. 15 Minuten. 

 aa) Prüfung im Hauptfach Violine: Vortrag eines Satzes aus einer der sechs Solosonaten/-

partiten von J.S. Bach, eines Satzes mit Kadenz aus einem der Violinkonzerte von W.A. Mo-

zart, eines Satzes aus einem romantischen oder modernen  Violinkonzert bzw. eines virtuo-

sen Stückes mit vergleichbarem Schwierigkeitsgrad sowie eines Satzes aus einem zeitge-

nössischen Werk freier Wahl (oder eines ganzen Werks). Vom-Blatt-Spiel.  

 bb) Prüfung im Hauptfach Viola, Violoncello und Kontrabass: Vortrag zweier Sätze (ein lang-
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samer und ein schneller) aus einer Barock-Sonate, eines Satzes aus einem klassischen Kon-

zert, eines Satzes aus einem romantischen oder zeitgenössischen Werk freier Wahl (oder ei-

nes ganzen Werks). Vom-Blatt-Spiel. 

 cc) Prüfung im Hauptfach Schlagzeug: Vortrag von vier Werken, je eines für Kleine Trommel, 

Pauken, Mallets und Drum Sets im Schwierigkeitsgrad von Kleine Trommel: Goldenberg, 

Morris: Modern School for Snare Drum Etüde 7/8, Seite  48-49. Schapell & Co, New York; 

Hochrainer, Richard: Übung für Kleine Trommel, Etüde Nr. 25, Walzer, Seite 13, Doblinger 

Verlag, Wien; Pauken: Hochrainer, Richard: Etüden für Timpani, Heft 1, Nr. 10, Marsch, Dob-

linger  Verlag, Wien; Keune Ekkehardt: Pauken. Ein Schulwerk, Etüde Nr. 107, Seite 128, 

DVfm, Leipzig. Mallets: Schlüter, Wolfgang: Solobuch für Vibraphon, Nadjas Tanz, Seite 5, 

Menuett für Kathrin, Seite 8-9, Simrock, Hamburg (kann auch auf Xylophon oder Marimba-

phon gespielt werden). Drum-Set: Solo nach freier Wahl; Rick Latham, Dante Agostini, Mur-

ray Houlif oder Ähnliches. Xylophon: Goldenberg, Morris: Etüde Nr. 1. 

 dd) Prüfung in allen anderen Hauptfächern: Vorspiel von vier Werken: eines aus der Ge-

neralbasszeit (Bach, Händel etc.), eines aus der Klassik (Haydn, Mozart, Beethoven etc.), 

eines aus der Romantik (Schubert, Schumann, Brahms etc.) sowie eines aus der Moder-

ne. Vom-Blatt-Spiel.  

b) Prüfung im Nebenfach Klavier: Vortrag zweier leichterer Werke aus verschiedenen Epochen. 

Prüfungsdauer: ca. 5 Minuten  

c) Prüfung im Fach Hörschulung: Musikdiktat (ein- und zweistimmige tonale und freitonale Mu-

sikdiktate sowie Rhythmusbeispiele). Prüfungsdauer: 1 Stunde; mündliche Prüfung (Erkennen 

und Singen von Intervallen und Akkorden, Vom-Blatt-Klopfen eines mittelschweren Rhythmus, 

Nachspielen oder Nachsingen und Ergänzen von vorgespielten Melodiephrasen, Vom-Blatt-

Singen einer mittelschweren Chorstimme). Prüfungsdauer: ca. 10 Minuten. 

d) Schriftliche Prüfung in allgemeiner Musiklehre und Satzlehre: Tonsatzaufgaben und Fragen 

zur Allgemeinen Musiklehre (Erläutern musikalischer Fachbegriffe und Formen, Aussetzen eines 

leichten Generalbasses, mehrstimmiger Satz zu einer gegebenen Melodie, Fragen zur Musikge-

schichte). Prüfungsdauer: ca. 45 Minuten. 

 

5.  Bachelorstudiengang Klavier 

 

a) Prüfung im Hauptfach: Vortrag von vier Werken, je eines aus der Generalbasszeit (Bach, 

Händel etc.), eines aus der Klassik (Haydn, Mozart, Beethoven etc.), eines aus der Romantik 

oder dem Impressionismus (Schubert, Schumann, Brahms etc.) und eines aus der Moderne. 

Vom-Blatt-Spiel eines mittelschweren Werks. Prüfungsdauer: ca. 15 Minuten 

b) Prüfung im instrumentalen Nebenfach: Vortrag zweier Werke, und zwar je eines aus der Ge-

neralbasszeit und aus Klassik, Romantik oder Moderne. Prüfungsdauer: ca. 10 Minuten 

c) Prüfung im Fach Hörschulung: Musikdiktat (ein- und zweistimmige tonale und freitonale Mu-

sikdiktate sowie Rhythmusbeispiele). Prüfungsdauer: 1 Stunde; mündliche Prüfung (Erkennen 
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und Singen von Intervallen und Akkorden, Vom-Blatt-Klopfen eines mittelschweren Rhythmus, 

Nachspielen oder Nachsingen und Ergänzen von vorgespielten Melodiephrasen, Vom-Blatt-

Singen einer mittelschweren Chorstimme). Prüfungsdauer: ca. 10 Minuten. 

d) Schriftliche Prüfung in allgemeiner Musiklehre und Satzlehre: Tonsatzaufgaben und Fragen 

zur Allgemeinen Musiklehre (Erläutern musikalischer Fachbegriffe und Formen, Aussetzen eines 

leichten Generalbasses, mehrstimmiger Satz zu einer gegebenen Melodie, Fragen zur Musikge-

schichte). Prüfungsdauer: ca. 45 Minuten. 

 

6.  Bachelorstudiengang Jazz und Populäre Musik  

 

a)  aa) Prüfung im Hauptfach Schlagzeug: Vortrag von drei Stücken (Standards oder auch Ei-

genkompositionen) mit Begleitband, Vortrag einer einfachen Solotranskription, Vortrag einer 

Snare-Etüde, Vom-Blatt-Spiel einer notierten Vorlage. Die Stücke sollten sich stilistisch und 

im Tempo voneinander unterscheiden. Prüfungsdauer: ca. 20 Minuten 

 

bb) Prüfung in einem anderen instrumentalen Hauptfach: Vortrag von drei Stücken (Stan-

dards oder auch Eigenkompositionen) mit Begleitband. Die Stücke sollten sich stilistisch und 

im Tempo voneinander unterscheiden.  Vortrag einer einfachen Solotranskription,  Vom-

Blatt-Spiel einer notierten Vorlage. Prüfungsdauer: ca. 20 Minuten 

 

cc) Prüfung im Hauptfach Gesang: Vortrag von drei Stücken aus dem Bereich Jazz und Po-

pularmusik mit Begleitband. Die Stücke sollten sich stilistisch und im Tempo voneinander 

unterscheiden. Vortrag einer einfachen Solotranskription, Vom-Blatt-Singen einer einfachen 

notierten Vorlage. Prüfungsdauer: ca. 20 Minuten 

 

b)  aa) Prüfung im Nebenfach Klavier:  Vortrag einer leichten notierten Vorlage (etwa im 

Schwierigkeitsgrad von Chick Coreas Childrens Song oder Schumanns Album für die Ju-

gend), Vortrag eines Jazzstandards (Melodie und Harmonien), Vortrag einfacher Jazzka-

denzformen ( z.B. I-VI-II-V-I) auf Nachfrage. Prüfungsdauer: ca. 10 Minuten 

 

bb) Prüfung im Nebenfach Schlagzeug: Vortrag von zwei Jazzstücken in verschiedenen 

Grooves. Prüfungsdauer: ca. 10 Minuten 

 

cc) Prüfung in einem anderen Nebenfach: Vortrag von zwei einfachen Standards (ohne Im-

provisation). Prüfungsdauer: ca. 10 Minuten 

 

c) Bewerber, die Klavier weder als Haupt- noch als Nebenfach benannt haben, müssen im 
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Rahmen der Eignungsprüfung elementare Klavierkenntnisse als grundsätzliche Befähigung für 

das Fach Klavierpraxis nachweisen. Dies beinhaltet beispielsweise das Spielen eines einfachen 

Klavierstückes bzw. einer einfachen Akkordfolge. 

d) Schriftliche Prüfung  

Prüfung im Fach Hörschulung: Intervalle, Drei- u. Vierklänge, einstimmige Melodiediktate, Nota-

tion eines vorgespielten Rhythmus, Bestimmung von Skalen und einfachen Akkordverbindun-

gen. Prüfungsdauer: 45 Minuten.Nachweis grundlegender Kenntnisse der allgemeinen Musik-

lehre, der Akkordsymbolschrift  sowie der Grundlagen der Akkordskalentheorie, Aussetzen einer 

Melodie im Klaviersatz nach Akkordsymbolschrift, Harmonisation eines kurzen Melodieabschnit-

tes im Klaviersatz oder mit Akkordsymbolen, Vollendung eines vorgegebenen Melodiebeginns, 

Erläuterung musikalischer Fachbegriffe. Prüfungsdauer: 1 Zeitstunde. 

 

7. Bachelorstudiengang Elementare Musikpädagogik 

 
Die Eignungsprüfung wird als zweistufiges Auswahlverfahren durchgeführt. 
 

(1) Hauptfach Elementare Musikpädagogik 
Prüfung im Hauptfach Elementare Musikpädagogik: Unbegleiteter Vortrag eines selbst gewähl-
ten Volksliedes; auswendiger Vortrag eines selbst gewählten, kurzen Textes (Kinderliteratur; 
Gedicht oder Prosatext); Vom-Blatt-Singen einfacher melodischer Übungen / Lieder; Musik und 
Bewegung:  

- Improvisationsaufgaben zu Bewegung in Verbindung mit Stimme, Sprache, Instrument 

und/oder Material 

- Spontane Gestaltungsaufgaben für die Gruppe ggf. mit anschließender Präsentation 

- Rhythmische Imitations- und Erfindungsübungen;  

Kurze Unterrichtssimulation (10-15 Minuten): Dies kann beispielsweise die Erarbeitung eines 
Liedes, Instrumentalstückes oder Tanzes mit stimmlichen, instrumentalen oder bewegungsmä-
ßigen Improvisationsanteilen sein. Ein Hinweisblatt mit näheren Angaben zu dieser Aufgaben-
stellung erhalten Sie nach Eingang Ihrer Bewerbung. 
 

(2) Haupt- und Nebenfach, Theoriefächer 

 

a) Vokales bzw. instrumentales Hauptfach 

 aa) Prüfung im Hauptfach Gesang (Klassik):  Auswendiger Vortrag von mindes-

tens zwei Kunstliedern und zwei Arien (Oper und Oratorium) verschiedener 

Epochen, Vom-Blatt-Singen eines Kunstliedes. Prüfungsdauer: ca. 10 Minuten 

 

oder 

ab) Prüfung im instrumentalen Hauptfach (Klassik): Die Prüfungsdauer beträgt 

jeweils ca. 15 Minuten.  

aba) Prüfung im Hauptfach Klavier: Vortrag von drei Werken, je eines aus 

der Generalbasszeit (Bach, Händel etc.), eines aus der Klassik (Haydn, 

Mozart, Beethoven etc.) und eines aus der Romantik (Schubert, Schu-

mann, Brahms etc.), aus dem Impressionismus oder aus der Moderne. 

Vom-Blatt-Spiel. 
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oder  

abb) Prüfung im Fach Gitarre: Vortrag von drei Werken aus verschiedenen 

Epochen, z.B. Dowland: My Lady Hunssdon's Puffe, Bach: Suite e-Moll 

BWV 996 (Allemande); Sor: Menuett aus der Sonate op. 22; Llobet: El Tes-

tamento de Amalia; Brouwer: Etudes simples (Band II). Vom-Blatt-Spiel. 

 

oder 

abc) Prüfung im Fach Blockflöte: Vortrag von drei Werken, je eines aus 

dem Frühbarock (Frescobaldi, Castello etc.), eines aus dem Hochbarock 

(Corelli, Händel, Telemann etc.) und eines aus der Moderne (Linde, Baur, 

Staeps etc.). Vom-Blatt-Spiel.  

 

oder 

abd) Prüfung im Hauptfach Violine: Vortrag eines Satzes aus einer der 

sechs Solosonaten/-partiten von Johann Sebastian Bach, eines Satzes mit 

Kadenz aus einem der Violinkonzerte von Wolfgang Amadeus Mozart und 

eines Satzes aus einem romantischen oder modernen Violinkonzert bzw. 

eines virtuosen Stückes mit vergleichbarem Schwierigkeitsgrad. Vom-Blatt-

Spiel.  

 

oder 

abe) Prüfung im Hauptfach Viola, Violoncello und Kontrabass: Vortrag ei-

nes Satzes aus einer Barock-Sonate, eines Kopfsatzes aus einem klassi-

schen Konzert und eines Satzes aus einem romantischen oder zeitgenös-

sischen Werk freier Wahl (oder eines ganzen Werks). Das Programm sollte 

eine Mischung aus langsamen und schnellen Sätzen enthalten. Vom-Blatt-

Spiel.  

 

oder 

abf) Prüfung im Hauptfach Schlagzeug: Vortrag von drei Werken, je eines 

für Kleine Trommel und Mallets sowie eines für Pauken, Set-up oder Drum-

set. Vom-Blatt-Spiel. 

 

oder 

abg) Prüfung in allen anderen Hauptfächern: Vorspiel von drei Werken aus 

verschiedenen Epochen. Vom-Blatt-Spiel.  

 

 

oder 

ac) Prüfung im instrumentalen Hauptfach (Jazz und Populäre Musik). Die Prü-

fungsdauer beträgt jeweils ca. 15 Minuten. 

aca) Prüfung im Hauptfach Schlagzeug: Vortrag von drei Stücken (eines 

dieser Stücke kann auch eine Eigenkomposition sein) mit von der Hoch-
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schule für Musik Mainz gestellter Begleitband, Vortrag einer einfachen So-

lotranskription, Vortrag einer Snare-Etüde, Vom-Blatt-Spiel einer notierten 

Vorlage. Die Stücke sollten sich stilistisch und im Tempo voneinander un-

terscheiden.  

 

oder 

acb) Prüfung in einem anderen instrumentalen Hauptfach: Vortrag von drei 

Stücken (eines dieser Stücke kann auch eine Eigenkomposition sein) mit 

von der Hochschule für Musik Mainz gestellter Begleitband. Die Stücke soll-

ten sich stilistisch und im Tempo voneinander unterscheiden. Vortrag einer 

einfachen Solotranskription,  Vom-Blatt-Spiel einer notierten Vorlage. 

 

b) Instrumentales Nebenfach 

 

ba) Prüfung im Nebenfach (Klassik): Vortrag von zwei leichteren Werken aus 

verschiedenen Epochen. Prüfungsdauer: ca. 10 Minuten  

 

oder  

bb) Prüfung im Nebenfach (Jazz und Populäre Musik). Die Prüfungsdauer be-

trägt jeweils ca. 10 Minuten. 

bba) Prüfung im Nebenfach Klavier: Vortrag einer leichten notierten Vorlage 

(etwa im Schwierigkeitsgrad von Chick Coreas Childrens Song oder Schu-

manns Album für die Jugend), Vortrag eines Jazzstandards (Melodie und 

Harmonien), Vortrag einfacher Jazzkadenzformen (z.B.  I-VI-II-V-I) auf 

Nachfrage.  

 

oder 

bbb) Prüfung im Nebenfach Schlagzeug: Vortrag von zwei Jazzstücken in 

verschiedenen Grooves.  

 

oder 

bbc) Prüfung in einem anderen Nebenfach: Vortrag von zwei einfachen 

Standards (ohne Improvisation).  

 

c) Hörschulung 

Prüfung im Fach Hörschulung: Musikdiktat (ein- und zweistimmige tonale und 

freitonale Musikdiktate sowie Rhythmusbeispiele). Prüfungsdauer: 1 Stunde; 

mündliche Prüfung (Erkennen und Singen von Intervallen und Akkorden, Vom-

Blatt-Klopfen eines mittelschweren Rhythmus, Nachspielen oder Nachsingen 

und Ergänzen von vorgespielten Melodiephrasen, Vom-Blatt-Singen einer mit-

telschweren Chorstimme). Prüfungsdauer: ca. 10 Minuten. 
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d) Allgemeine Musiklehre und Satzlehre 

 

Schriftliche Prüfung in allgemeiner Musiklehre und Satzlehre: Tonsatzaufgaben 

und Fragen zur Allgemeinen Musiklehre (Erläutern musikalischer Fachbegriffe 

und Formen, Aussetzen eines leichten Generalbasses, mehrstimmiger Satz zu 

einer gegebenen Melodie, Fragen zur Musikgeschichte). Prüfungsdauer: ca. 45 

Minuten. 

 

8. Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien (Schulmusik) 
 
Im konsekutiven Masterstudiengang für das Lehramt an Gymnasien kann das in-
strumentale/vokale Hauptfach gewechselt werden. Hierzu ist eine Eignungsprüfung 
erforderlich, die den Anforderungen aus Anh. 2, Ziff. 1, aa – ad entspricht. Beim 
Wechsel des Nebenfachs ist eine Eignungsprüfung nicht erforderlich. 

 

9.  Masterstudiengang Kirchenmusik  

 

a) Prüfung im Hauptfach Orgel 

Vortrag von Orgelwerken aus 4 verschiedenen Epochen, darunter ein Ecksatz einer Triosonate 

von Johann Sebastian Bach, oder ein Choralvorspiel konzertanter Art, z. B. BWV 650, 664, 676, 

688 (Prüfungsdauer ca. 20 min); Improvisierte Intonationen und cantus firmus-Bearbeitungen in 

verschiedenen selbst gewählten Formen; Liedbegleitung nach einstimmiger Vorlage, auch mit 

hervorgehobenen c. f., sowie Transpositionen von Kirchenliedern (Prüfungsdauer ca. 10 min). 

b) Prüfung im Fach Dirigieren 

Probenarbeit mit einem Chor der Hochschule  (Dauer ca. 30 min).  

Auf Anfrage im Studienbüro erhält die Bewerberin oder der Bewerber die Aufgabe eine Woche 

vor der Prüfung.  

c) Prüfung im Fach Gesang 

Vortrag einer barocken Arie und eines Kunstliedes (Dauer max. 10 min). 

 

10.  Masterstudiengang Orgelliteraturspiel 

 

Prüfung im Hauptfach Orgelliteraturspiel: 

Vortrag von Orgelwerken aus 4 verschiedenen Epochen, darunter ein Ecksatz einer Triosonate 

von Johann Sebastian Bach, oder ein Choralvorspiel konzertanter Art, z. B. BWV 650, 664, 676, 

688 (Prüfungsdauer ca. 20 min).  

11.  Masterstudiengang Orgelimprovisation 

Bei der Anmeldung zur Eignungsprüfung ist eine Liste der im Vorstudium erarbeiteten Stile und 
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Formen einzureichen. 

Prüfung im Fach Orgelimprovisation:  

8-Tage Aufgaben:  Themenstellungen mit Bezug auf die in der eingereichten Liste genannten 

Formen und Stile. Eine freie Improvisation zu einem gegebenen Thema. 

Ad hoc- Aufgaben: Themen und/oder Lieder zu den in der Liste genannten Stilen und Formen 

(mind. 2 verschiedene Bereiche sollen abgedeckt sein). Improvisierte Intonationen und cantus 

firmus-Bearbeitungen in verschiedenen, selbst gewählten Formen; Liedbegleitung nach ein-

stimmiger Vorlage, auch mit hervorgehobenen c. f., und transponiert. Ggf. auch Improvisation 

von freien Formen. (Dauer ca. 15 min.). 

 

 

12.  Masterstudiengang Voice  

 

Bei der Anmeldung zur Eignungsprüfung für den Masterstudiengang Voice ist eine Reper-

toire-Liste einzureichen, aus der die Kandidatin oder der Kandidat in der Eignungsprüfung 

das erste Stück selbst auswählt. Die weiteren Stücke wählt die Prüfungskommission aus. 

 

Repertoire-Liste 1 (Schwerpunkt Konzert):  

- 4 Oratorien-Arien, davon eine von Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel und 

eine Arie von Joseph Haydn oder Wolfgang Amadeus Mozart, 

- 2 Opern-Arien (in Originalsprache), 

- 8 Lieder, davon eines von Franz Schubert, eines von Hugo Wolf und ein zeitgenössisches 

Lied. 

 

Repertoire-Liste 2 (Schwerpunkt Oper): 

- 5 Opern-Arien (in Originalsprache, das Repertoire soll mindestens 3 Sprachen enthalten), 

- 2 Oratorien-Arien, davon eine von Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel, 

- 2 Lieder, davon eines von Franz Schubert. 

 

Repertoire-Liste 3 (Schwerpunkt Oper und Konzert): 

- 4 Opern-Arien (in Originalsprache, das Repertoire soll mindestens 3 Sprachen enthalten), 

- 2 Oratorien-Arien, davon eine von Johann Sebastian Bach oder Georg Friedrich Händel, 

- 4 Lieder, davon eines von Franz Schubert, eines von Hugo Wolf und ein zeitgenössisches 

Lied. 
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13.   Masterstudiengang Liedbegleitung / Korrepetition 

 

Prüfung im Hauptfach Liedbegleitung / Korrepetition: Begleitung von insgesamt sechs  Liedern 

aus dem Bereich der Klassik, der Romantik und der Moderne, Begleitung einer Oratorien-Arie 

nach Wahl, Begleitung je einer Opern-Arie von Wolfgang Amadeus Mozart, Carl Maria von We-

ber und einer Arie aus einer italienischen Oper der 19. Jahrhunderts, Vortrag einer klassischen 

Solo-Sonate, Vorspiel von zwei  Klausurstücken nach einer Vorbereitungszeit von 20 Minuten, 

Begleitung eines Liedes vom Blatt. 

 

 

14. Masterstudiengang Orchesterinstrumente 

 

a)   Die Prüfungsdauer im Hauptfach beträgt jeweils ca. 15 Minuten. 

 aa) Prüfung im Hauptfach Violine: Vortrag eines klassischen Konzerts, Vortrag einer Soloso-

nate oder –Partita von Johann Sebastian Bach, Vortrag eines romantischen Konzerts sowie 

eines nach 1960 komponierten Werks. 

 bb) Prüfung im Hauptfach Viola: Vortrag eines klassischen Konzerts (Franz Anton Hoffmeis-

ter oder Carl Stamitz), Vortrag eines der großen Bratschenkonzerte des 20. Jahrhunderts 

(z.B. von Paul Hindemith, William Walton oder Bela Bartók) sowie zweier weiterer unter-

schiedlicher Werke. 

 cc) Prüfung im Hauptfach Violoncello: Vortrag einer Suite für Violoncello Solo von Johann 

Sebastian Bach, Vortrag eines Violoncellokonzerts von Joseph Haydn (C-Dur, Hob. VIIb:1 

oder D-Dur, Hob. VIIb:2) oder Luigi Boccherini, Vortrag eines  romantischen Violoncellokon-

zert sowie eines zeitgenössischen Werks für Violoncello. 

 dd) Prüfung im Hauptfach Kontrabass: Vortrag eines klassischen Konzerts, 1. und 2. Satz, 

ohne Kadenz  (z.B. von Karl Ditters von Dittersdorf, Johann Baptist Vanhal, Franz Anton 

Hoffmeister), Vortrag des Kopfsatzes eines romantischen Konzerts sowie eines zeitgenössi-

schen Werks für Kontrabass solo. 

 ee) Prüfung im Hauptfach Querflöte: Vortrag eines Konzerts von Wolfgang Amadeus Mozart, 

eines Werks aus der Romantik sowie eines Werks aus der Moderne. 

 ff) Prüfung im Hauptfach Oboe: Vortrag eines Konzerts von Wolfgang Amadeus Mozart, ei-

nes Werks aus der Romantik und eines Werks aus der Moderne. 
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 gg) Prüfung im Hauptfach Klarinette: Vortrag eines Konzerts von Wolfgang Amadeus Mozart, 

eines Werks aus der Romantik und eines Werks aus der Moderne. 

 hh) Prüfung im Hauptfach Fagott: Vortrag eines Konzerts von Wolfgang Amadeus Mozart, 

eines Werks aus der Romantik und eines Werks aus der Moderne. 

 ii) Prüfung im Hauptfach Trompete: Vortrag des Konzerts Es-Dur (Hob VIIe:1) von Joseph 

Haydn auf B-Trompete, einer Etüde von Verne Reynolds nach Wahl sowie eines weiteren 

Werks nach Wahl. 

 jj) Prüfung im Hauptfach Hohes Horn: Vortrag des Konzerts Nr. 2 Es-Dur (KV 417) oder 

Konzert Nr. 4 Es-Dur (KV 495) von Wolfgang Amadeus Mozart, Vortrag des Konzerts Nr. 

1 Es-Dur op. 11, von Richard Strauss, Vortrag einer Etüde von Verne Reynolds nach 

Wahl. 

 kk) Prüfung im Hauptfach Tiefes  Horn: Vortrag des Konzerts Nr. 3 Es-Dur (KV 447) von 

Wolfgang Amadeus Mozart, des Hornkonzerts Nr. 4 D-Dur  (Hob VIId:4) von Joseph Haydn 

sowie der Bagatelle für tiefes Horn und Klavier von Hermann Neuling. 

 ll) Prüfung im Hauptfach Posaune und Bassposaune: Vor der Prüfung ist eine Repertoireliste 

vorzulegen, die mindestens fünf Konzerte aus drei unterschiedlichen Stilepochen, gängige 

Probespielstücke (z.B. Concertino Es-Dur op. 4 für Tenorposaune von Ferdinand David und 

Concertino F-Dur für Bassposaune von Ernst Sachse) sowie eine Etüde mit hohem Schwie-

rigkeitsgrad enthält. Aus dieser Repertoireliste wählt die Kommission Werke oder Auszüge 

aus Werken aus, die vorgetragen werden. 

 mm) Prüfung im Hauptfach Tuba: Vor der Prüfung ist eine Repertoireliste vorzulegen, die 

mindestens drei Konzerte enthält. Aus dieser Repertoireliste wählt die Kommission Werke 

oder Auszüge aus Werken aus, die vorgetragen werden. Darüber hinaus Vortrag des Kon-

zerts f-Moll von Ralph Vaughan Williams sowie einer Etüde von Marco Bordogni. 

 nn) Prüfung im Hauptfach Schlagzeug: Vor der Prüfung ist eine Repertoireliste vorzulegen, 

die Werke aus verschiedenen Stilrichtungen, ein Kammermusikwerk sowie Etüden oder Lite-

raturstücke auf folgenden Instrumenten enthalten muss: Kleine Trommel, Pauken,  Xylophon 

und Mallet-Instrumente, Multipercussion. Aus dieser Repertoireliste wählt die Kommission 

Werke oder Auszüge aus Werken aus, die vorgetragen werden.  

 

 

15. Masterstudiengang Klavier 

 

Prüfung im Hauptfach Klavier: Vortrag von Werken aus vier unterschiedlichen Stilepochen, da-

runter Vortrag folgender Pflichtwerke: eine klassische Sonate von Joseph Haydn, Wolfgang 

Amadeus Mozart oder Ludwig van Beethoven sowie eine Etüde im Schwierigkeitsgrad einer 

Etüde von Frédéric Chopin. Prüfungsdauer: ca. 30 Minuten 

 



Eignungsprüfungsordnung  Seite 27 
 
 
 

16. Masterstudiengang Jazz und Populäre Musik 

 

a)  aa) Prüfung im instrumentalen Hauptfach: Präsentation von vier Stücken mit improvisatori-

schen Anteilen in unterschiedlichen Stilen. Vom-Blatt-Spiel. Prüfungsdauer: ca. 20 Minuten 

 bb) Prüfung im Hauptfach Jazz-Gesang: Präsentation von vier Stücken mit improvisatori-

schen Anteilen in unterschiedlichen Stilen. Vom-Blatt-Singen. Prüfungsdauer: ca. 20 Minu-

ten 

 cc) Prüfung im Hauptfach Komposition / Arrangement:  

Vorlage von drei Eigenkompositionen (mindestens ein Titel für große Besetzung wie Big-

band oder Orchester) und eines Arrangements jeweils mit CD-Einspielung (auch als Midifile 

möglich).Dauer der Werke jeweils mindestens 3 Minuten. Vom-Blatt-Spiel. Prüfungsdauer: 

ca. 20 Minuten. 

b) Mündliche Prüfung im Fach Hörschulung/Jazztheorie: 

Nachspielen von Akkordfolgen und Melodiephrasen. Harmonisation einer vorgegebenen Melo-

die. Fragen zu fachspezifischen Inhalten. Prüfungsdauer: ca. 20 Minuten 

c) Schriftliche Prüfung im Fach Hörschulung: 

Diktate kurzer Melodiephrasen (z.B. Zitate aus Instrumentalsoli) zuzüglich jeweils unterlegter 

Harmonien. Rhythmusdiktat. Prüfungsdauer: 45 Minuten 

d) Schriftliche Prüfung im Fach Jazztheorie: 

Harmonisation und Arrangement einer vorgegebenen Melodie. Prüfungsdauer: 45 Minuten 

 

 

17. Masterstudiengang Musiktheorie  

 

a) Mündlich-praktische Prüfung (Dauer: ca. 45 Minuten): Vom-Blatt-Spiel eines Generalbasses 

des frühen 18. Jahrhunderts, Analyse eines Werkausschnitts (Vorbereitungszeit: keine), Analy-

sevortrag zu einem vorbereiteten Werk am Klavier (Vorbereitungszeit: 1 Tag, Vortragsdauer: 15 

Minuten), Ausschnitt aus einer vorbereiteten Orchesterpartitur mit transponierenden Instrumen-

ten (Vorbereitungszeit: 1 Stunde), Vom-Blatt-Singen einer schwierigeren Chorstimme, Höranaly-

se von Modulationen, Wiedergabe von notierten oder gespielten Rhythmen, Kolloquium zur Mu-

siktheorie 

b) Schriftliche Prüfung (Dauer: 120 Minuten): Motivische  Modulation für Klavier (nach vorgege-

benem Anfang) und wahlweise eine der drei folgenden Aufgaben: zweistimmiger vokaler Kont-

rapunkt im Stil des 16. Jahrhunderts und zweistimmige Invention im Generalbasskontrapunkt 

oder dreistimmige Motette im Stil des 16. Jahrhunderts oder dreistimmige Fugenexposition mit 

anschließendem Zwischenspiel im Generalbasskontrapunkt 
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18. Masterstudiengang Klangkunst-Komposition 

Die Eignungsprüfung wird als zweistufiges Auswahlverfahren durchgeführt: 

(1) Mit dem Antrag auf Zulassung zur Eignungsprüfung sind folgende Unterlagen einzureichen: 

 1. Lebenslauf, 

 2. Schriftliche Begründung für die Bewerbung im Masterstudiengang Klang-  

          kunst-Komposition, 

 3. Studiengangbezogene Arbeitsproben, 

4. Darstellung der geplanten künstlerischen Projekte im angestrebten  

    Studium sowie einer künstlerischen Projektskizze im Bereich  

    Klangkunst-Komposition. 

 

(2) Auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen wählt die Eignungsprüfungs-kommission 

diejenigen Bewerberinnen und Bewerber aus, die zu einem persönlichen Gespräch eingeladen 

werden. Diese Bewerberinnen und Bewerber erhalten 6 bis 12 Wochen vor dem Eignungsge-

spräch ein Thema für eine für das Eignungsgespräch vorzubereitende Projektskizze. 

 

(3) In einem Eignungsgespräch von in der Regel 30 bis 45 Minuten, mindestens 20 Minuten je 

Bewerberin oder Bewerber, wird festgestellt, ob die Bewerberin oder der Bewerber über die für 

ein erfolgreiches Studium im Masterstudiengang Klangkunst-Komposition erforderlichen fach-

spezifischen Fähigkeiten und ferner auch über eine hinreichende Motivation für das Studium 

verfügt. Im Rahmen des Eignungsgesprächs stellen die Bewerberinnen und Bewerber die vorbe-

reitete Projekt-skizze vor. Gegenstand des Gesprächs sind weiterhin die künstlerische Vorbil-

dung sowie die allgemeinen Interessen der Bewerberin bzw. des Bewerbers. Im Eignungsge-

spräch wird über die für diesen Masterstudiengang erforderlichen besonderen Anforderungen 

und die Erwartungen der Bewerberin bzw. des Bewerbers gesprochen. 

 

 


